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weis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M 
belegt werden.

(2) Ist eine vorsätzliche Handlung nach 
Abs. 1 aus Vorteilsstreben oder ähnlichen, 
die geselilschaftMchen Interessen mißach
tenden Beweggründen oder wiederholt 
innerhalb von 2 Jahren begangen und mit 
Ordnungsstrafe geahndet worden oder ist 
ein größerer Schaden verursacht worden 
oder hätte er verursacht werden können, 
kann eine Ordnungsstrafe bis zu 1 000 M 
ausgesprochen werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens abliegt dem Minister für 
Chemische Industrie.

(4) Für die Durchführung des Ord
nungsstrafverfahrens und den Ausspruch 
von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt 'das Ge
setz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung 
von Ordnungswidrigkeiten — OWG — 
(GBl. I Nr. 3 S. 101).

66.
Gesetz vom 12. Juli 1973

über den Verkehr mit Edelmetallen, 
Edelsteinen und Perlen 

sowie Erzeugnissen aus Edelmetallen, 
Edelsteinen und Perlen 
— Edelmetallgesetz —
(GBl. I Nr. 33 S. 338)

— Auszug —

§10
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(1) In leichten Fällen können Handlun
gen gemäß § 9 Abs. 1 als Ordnungswidrig
keit mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M belegt werden.

(2) Ebenso kann zur Verantwortung ge
zogen werden, wer

1. vorsätzlich oder fahrlässig der Kenn- 
zeichnungs- oder Registiüerpfldcht nicht 
nachkommt;

2. vorsätzlich oder fahrlässig edelmetall
haltige Abfälle oder Rückstände oder Ge
genstände aus EdeLmetailen nicht der 
Rückgewinnung zuführt;

3. fahrlässig eine Handlung gemäß § 9 
Abs. 1 begeht, ohne daß dadurch ein bedeu
tender wirtschaftlicher Schaden verursacht 
oder das planmäßige Aufkommen bzw. die 
planmäßige Verwendung von Edelmetallen, 
Edelsteinen oder Perlen erheblich beein
trächtigt wurde.

(3) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt dem Minister der 
Finanzen, den Vorsitzenden und den sach
lich zuständigen Mitgliedern der Räte der 
Bezirke, Kreise und Stadtbezirke.

(4) Ein Ordnungsstrafverfahren gemäß 
Abs. 2 Zdff. 1 kann auch vom Präsidenten 
des Amtes für Erfindungs- und Patentwe
sen der Deutschen Demokratischen Repu
blik durchgeführt werden.

(5) Für die Durchführung des Ord
nungsstrafverfahrens und den Ausspruch 
von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das 
Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Bekämp
fung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — 
(GBl. I Nr. 3 S. 101).

67.
Anordnung vom 19. Juli 1973 

über die Erteilung von Projektierungs
genehmigungen zur Ausführung 

bautechnischer Projektierungsleistungen 
und deren Registrierung 

— Genehmigungsanordnung —
(GBl. I Nr. 36 S. 377)

— Auszug —

§9
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig bau

technische Projektierungsledstungen
1. an Betriebe vergibt, die nicht Im Be

sitz einer registrierten Projektierungsge- 
nehmd'gung sind,

2. als Betrieb übernimmt oder ausführt, 
ohne im Besitz einer registrierten Projek
tierungsgenehmigung zu sein,
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe in 
Höhe von 10 bis 300 M belegt werden.

(2) Ist eine vorsätzliche Handlung nach 
Abs. 1 aus Vorteilsstreben oder ähnlichen, 
die gesellschaftlichen Interessen mißachten
den Beweggründen oder wiederholt inner
halb von 2 Jahren begangen und mit Ord
nungsstrafe geahndet worden oder ist ein 
größerer Schaden verursacht worden oder 
hätte er verursacht werden können, kann 
eine Ordnungsstrafe bis zu 1 000 M ausge
sprochen werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Leitern der 
staatlichen Organe gemäß § 2.

(4) Für die Durchführung des Ord
nungsstrafverfahrens und den Ausspruch 
von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Ge-


